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CJUE Cour de justice de l’Union européenne (anciennement Cour de justice
des Communautés européennes CJCE)
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Die Vernehmlassung zur Totalrevision des Datenschutzgesetzes (DSG) und zur
Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz umfasste neben diesem Hauptentwurf
auch einen Entwurf für einen Bundesbeschluss betreffend die Genehmigung und
Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU zur Übernahme
der Richtlinie (EU) 2016/680 sowie einen Entwurf für die Revision des Übereinkommens
SEV 108 des Europarates zum Schutz des Menschen bei der automatischen
Verarbeitung personenbezogener Daten. Im Zentrum des Gesetzgebungsprojektes
stehen die Verbesserung der Transparenz von Datenbearbeitungen, die Förderung der
Selbstregulierung bei den Verantwortlichen in Form von Empfehlungen der guten Praxis
sowie die Stärkung der Position und Unabhängigkeit des EDÖB. Im Einklang mit den
europäischen Datenschutzbestimmungen soll darüber hinaus der Schutz von Daten
juristischer Personen aufgehoben werden, um insbesondere den Datenaustausch mit
dem Ausland zu erleichtern. Einige Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/680
erfordern ausserdem Anpassungen im Strafgesetzbuch, in der Strafprozessordnung, im
Rechtshilfegesetz und im Schengen-Informationsaustauschgesetz.
Unter den insgesamt 222 Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmern befanden
sich alle Kantone, acht politische Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, GP, SP, SVP, PP), drei
eidgenössische Gerichte (Bundesgericht, Bundespatentgericht,
Bundesverwaltungsgericht) sowie zahlreiche weitere Organisationen aus den
betroffenen Kreisen. Während die Übernahme der EU-Richtlinie 2016/680 sowie der
Anforderungen im SEV 108 unumstritten waren, wurde die Revision des DSG und
weiterer Erlasse zum Datenschutz von der Mehrheit der Vernehmlasserinnen und
Vernehmlasser im Grundsatz ebenfalls begrüsst. Vielerseits gelobt wurde beispielsweise
das Vorhaben, das schweizerische Datenschutzrecht so weit an die europäischen
Vorgaben anzupassen, dass die Schweiz von der EU weiterhin als Drittstaat mit
angemessenem Datenschutzniveau anerkannt wird. Vorbehalte bestanden jedoch
gegenüber dem – insbesondere für KMU – grossen Verwaltungsaufwand sowie
gegenüber dem «Swiss Finish»: Rund die Hälfte der Teilnehmenden bemängelte, dass
der Entwurf unnötigerweise über die europäischen Anforderungen hinaus gehe.
Demgegenüber ging er rund einem Fünftel der Teilnehmenden – hauptsächlich aus
Konsumentenschutzkreisen – zu wenig weit. Auf harsche Kritik von verschiedensten
Seiten stiess das vorgesehene Sanktionensystem. Laut Bericht wünschten sich «sehr
viele Teilnehmer» dessen «vollständige Überarbeitung», darunter BDP, CVP, FDP, GP
und SP, 18 Kantone sowie Economiesuisse, der Verein Unternehmens-Datenschutz, die
FRC, Privatim und die Stiftung für Konsumentenschutz. Hauptsächlich wurde kritisiert,
dass keine direkte Strafbarkeit für Unternehmen vorgesehen ist, sondern
strafrechtliche Sanktionen, die in erster Linie auf natürliche Personen ausgerichtet
sind. In diesem Zusammenhang herrschte die Befürchtung, es könnten einfache
Angestellte ohne Entscheidungs- und Vertretungsbefugnis verurteilt werden. Dies
wiederum erschwere es den Unternehmen, qualifiziertes und motiviertes Personal –
insbesondere Datenschutzverantwortliche – zu rekrutieren. Der häufigste
Änderungsvorschlag zielte daher auf ein Modell mit Verwaltungssanktionen anstatt
Strafverfahren, die direkt gegen die Unternehmen und nicht gegen Privatpersonen
verhängt werden könnten. Verwaltungssanktionen, so die Hoffnung, hätten eine
grössere Wirksamkeit als das bislang für die Strafbestimmungen im DSG nur selten
angewandte Strafverfahren. Weitere umstrittene Punkte waren auch die Höhe der
Bussen – welche einerseits als zu hoch und andererseits als zu niedrig kritisiert wurde –
sowie der Katalog der strafbaren Verhaltensweisen, welcher ebenfalls wahlweise als
unvollständig bzw. zu umfangreich bezeichnet wurde. Kritisiert wurden des Weiteren
auch die mangelhafte Regulierungsfolgeabschätzung und die fehlenden Ausführungen
zum Verhältnis zwischen dem Datenschutzrecht des Bundes und jenem auf kantonaler
Ebene. Hierzu äusserten auch die Kantone Glarus, Solothurn und Zürich Bedenken, dass
die Frist für die Anpassung des kantonalen Rechts zu kurz bemessen sei. Die SVP, die
Kantone Schwyz und Waadt sowie einige betroffene Kreise – darunter der AGVS, Auto
Schweiz, die FER, PharmaSuisse, Santésuisse sowie der VSV – lehnten den Vorentwurf in
der vorliegenden Form ausdrücklich ab, befanden sich damit jedoch klar in der
Minderheit aller Vernehmlassungsteilnehmenden. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.08.2017
KARIN FRICK
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Innere Sicherheit

Anfang Februar 2018 veröffentlichte das Fedpol den Ergebnisbericht der
Vernehmlassung zur Übernahme der geänderten EU-Waffenrichtlinie. Nebst den
zahlenmässig sehr gut vertretenen Schützen- und Waffenkreisen – darunter der
schweizerische Schiesssportverband (SSV), der schweizerische Büchsenmacher- und
Waffenfachhändlerverband (SBV), ProTell, Legalwaffen Schweiz (LEWAS) und Jagd
Schweiz – befanden sich auch alle Kantone, sieben nationale und drei kantonale
Parteien, die KKJPD und die RK MZF, Economiesuisse, der schweizerische
Gewerbeverband (SGV), der schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) und der
schweizerische Städteverband unter den insgesamt 2205
Vernehmlassungsteilnehmenden. Davon sprachen sich der SSV und jene 2055
Stellungnehmenden, die sich dessen Stellungnahme angeschlossen hatten – darunter
insbesondere Jagd Schweiz und die Aktion «Finger weg vom Schweizer Waffenrecht!»,
aber auch eine Vielzahl von Schützenvereinen und Privatpersonen – sowie der SBV,
ProTell, LEWAS, die AUNS, die Gruppe Giardino, das Centre Patronal, der SGV, Swiss
Olympic und zahlreiche weitere Schützen-, Waffensammler- und militärnahe
Organisationen dezidiert gegen die geplante Änderung des Waffengesetzes aus. Einen
grundsätzlich ablehnenden Standpunkt vertraten zudem auch die SVP Schweiz, ihre
Sektionen Neuenburg, Jura und Valais Romand sowie die Kantone Nidwalden und
Schwyz. Neun Kantone gaben zu verstehen, dass sie zwar die Ziele der EU-
Waffenrichtlinie unterstützten, die vorgesehenen Änderungen am Waffengesetz aber
ablehnten, da sie keinen genügenden Beitrag zur Bekämpfung von Waffenmissbrauch
leisteten. Demgegenüber erklärte sich die Mehrheit der Kantone mit den Neuerungen
grundsätzlich einverstanden. Insgesamt positiv beurteilt wurde der Entwurf auch von
der BDP, der GLP, der FDP, der SP und den Grünen – wobei die letzteren beiden
ausdrücklich bedauerten, dass er keine weitergehenden Massnahmen umfasste. Ebenso
überwiegend befürwortend äusserten sich u.a. die KKJPD, die RK MZF, Economiesuisse,
der Städteverband, die FER, der SGB, die GSoA, Terre des Hommes Schweiz, der
schweizerische Friedensrat, die Frauen für den Frieden Schweiz, die Evangelischen
Frauen Schweiz, die Haus- und Kinderärzte Schweiz und die schweizerische
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Unter den zustimmenden
Stellungnahmen ausdrücklich positiv hervorgehoben wurden das Ziel, den
Waffenmissbrauch zu bekämpfen bzw. den Zugang zu halbautomatischen Waffen
einzuschränken, sowie die Vorteile der Schengen-Assoziierung für die Schweiz.
Ansonsten äusserte sich die Zustimmung zur Vorlage hauptsächlich durch die
Abwesenheit von Kritik. 

An Letzterer wurde jedoch nicht gespart. Anlass dazu boten neben den einzelnen
Bestimmungen des Waffengesetzes und deren konkreter Ausgestaltung vor allem die
Stossrichtung der Revision im Allgemeinen. In der Schweiz, wo das Recht auf
Waffenbesitz ein Aspekt der Unabhängigkeit und Souveränität des Staates sei,
manifestiere sich im liberalen Waffenrecht der gegenseitige Respekt zwischen Staat
und Bürgern, weshalb Verschärfungen nicht angebracht seien, argumentierten etwa
ProTell, der SSV die RK MZF, die SVP sowie fünf Kantone (AI, AR, GL, SG, OW). Des
Weiteren wurden die Entwaffnung der Bürger und schwere (Ruf-)Schäden für das
Schweizer Schiesswesen befürchtet. Problematisch am Vorhaben sei ausserdem, dass
darin Regelungen vorgesehen seien, die in der jüngeren Vergangenheit vom Volk
abgelehnt worden waren. So komme die Registrierungspflicht für rechtmässig
erworbene, aber neu verbotene halbautomatische Feuerwaffen einer Nachregistrierung
gleich und der für den Erwerb einer solchen Waffe künftig erforderliche Nachweis einer
Mitgliedschaft in einem Schiessverein bzw. alternativ des regelmässigen Gebrauchs der
Waffe für das sportliche Schiessen erinnere zu stark an eine Bedürfnisklausel. Beide
Massnahmen waren 2011 bei der Volksabstimmung über die Initiative gegen
Waffengewalt abgelehnt worden – ein Umstand, den ausser Schützen- und
Waffenkreisen auch die SVP und vier Kantone (AR, GE, SZ, TI) betonten. Von
verschiedenen Seiten wurde zudem die fehlende Verhältnismässigkeit der Vorlage
bemängelt. Während Angehörige der Waffenlobby ausführten, dass mit dem Entwurf
eher die legalen Waffenbesitzer bestraft als Terroranschläge verhindert würden,
äusserten sich zahlreiche Kantone und die CVP dahingehend, dass trotz erheblichen
bürokratischen Mehraufwandes kaum ein Sicherheitsgewinn resultiere. Entgegen der
Ankündigung des Bundesrates befanden der SSV, der SBV und ProTell den
Umsetzungsvorschlag nicht für «pragmatisch» und die CVP sowie die grosse Mehrheit
der Kantone bezweifelten, dass der Bundesrat den Handlungsspielraum bei der
Umsetzung vollständig ausgeschöpft habe. Schützenkreise wiesen überdies auf eine
hängige Klage am EuGH hin, in der die Tschechische Republik die Rechtmässigkeit der
neuen EU-Waffenrichtlinie angefochten hatte, weil die Terrorabwehr den Einzelstaaten

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.02.2018
KARIN FRICK
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obliege und gar nicht in die Zuständigkeit der EU falle. Die Schweiz solle diesem Urteil
nicht vorgreifen und das Waffenrecht nicht vorschnell anpassen.

Inhaltlich sei der Entwurf hinsichtlich zentraler Begrifflichkeiten – beispielsweise der
Definitionen von «Faustfeuerwaffe» und «Handfeuerwaffe» – zu wenig präzise und
überlasse zu viele Klärungen dem Verordnungsgeber, was Rechtsunsicherheit mit sich
bringe. In diesem Zusammenhang forderten der SSV, der SBV, ProTell, LEWAS, der
Städteverband sowie neun Kantone den Bundesrat auf zu definieren, was
«Regelmässigkeit des sportlichen Schiessens» bedeute. Die Notwendigkeit einer
solchen Präzisierung zeigte sich bereits in den unterschiedlichen Vorstellungen des
Begriffs, welche die Vernehmlassungsantworten offenbarten: Hielten der SBV und
ProTell einmal in fünf Jahren für eine angemessene Regelmässigkeit, sahen die Kantone
Neuenburg, Tessin, Waadt und Wallis eine ausreichende Regelmässigkeit ab einer
zweimaligen Nutzung pro Jahr gegeben. Ganz konkrete Kritik betraf darüber hinaus die
vorgesehene Unterscheidung von Waffenkategorien anhand der Magazinkapazität. Diese
sei kein Indikator für die Gefährlichkeit einer Waffe und die Regelung daher nicht
nachvollziehbar; stattdessen wäre eine Unterscheidung anhand des Kalibers, des
Munitions-Typs und einer allfälligen Serienfeuer-Möglichkeit zu diesem Zweck
dienlicher. Da Magazine zum Teil waffentypübergreifend eingesetzt und separate
Magazine bewilligungsfrei erworben werden könnten, sei die Regelung leicht zu
umgehen und Missbrauch schwer zu verhindern, stellten mehrere Kantone fest. Die
Skepsis der Waffenlobby sowie des Kantons Schwyz weckte zudem die Pflicht für
Waffensammler, den Zweck der Sammlung offenzulegen. Der Mensch sei seit jeher ein
Sammler, wie es ProTell ausdrückte, und viele Sammlungen dienten keinem besonderen
Zweck ausser der Freude am Objekt selbst, weshalb eine solche Bestimmung verfehlt
sei. Die Kritik am Entwurf beschränkte sich jedoch nicht darauf, dass er zu viele
Einschränkungen vorsehe; an einigen Stellen wurde auch bemängelt, dass die
Regelungen zu wenig weit gingen. So schlugen beispielsweise die SP, die GLP und fünf
Kantone (NE, TI, VD, VS, GE) vor, es sei auch von Eigentümern von Ordonnanzwaffen ein
Nachweis zu verlangen, dass sie die Waffe regelmässig für den Schiesssport
verwendeten.

Auch lehnten nicht alle Kritiker der Waffenrechtsanpassung ebenso die Genehmigung
des Notenaustausches mit der EU ab. Der Notenaustausch ist im Grunde genommen
das Verfahren zur Übernahme eines weiterentwickelten Rechtsakts, der dem Schengen-
Besitzstand angehört. Nachdem die EU der Schweiz am 31. Mai 2017 die neue
Waffenrichtlinie als Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes notifiziert hatte,
versicherte der Bundesrat in seiner Antwortnote vom 16. Juni 2017 der EU, dass die
Schweiz die Richtlinie – vorbehaltlich der parlamentarischen Genehmigung – innerhalb
einer Frist von zwei Jahren übernehmen und umsetzen werde. Die SVP, der SSV und
LEWAS waren der Meinung, die Schweiz könne der EU mitteilen, die Waffenrichtlinie zu
übernehmen – wozu sie als Vertragsstaat von Schengen/Dublin verpflichtet ist –, ohne
dafür die Schweizer Rechtslage anpassen zu müssen. Sie hielten das Schweizer
Waffenrecht für den Anforderungen der EU-Richtlinie dem Sinn nach entsprechend
und sahen darum keinen Bedarf für eine Änderung des Schweizer Waffenrechts, auch
wenn der Notenaustausch genehmigt würde. In die gleiche Richtung äusserte sich auch
die CVP, welche die Frage stellte, ob das geltende Waffengesetz keine ausreichende
Grundlage darstelle, um die Ziele der EU-Waffenrichtlinie weitgehend zu erfüllen.
ProTell und der Kanton Schwyz lehnten indes auch die Genehmigung des
Notenaustausches ab und forderten weitere Verhandlungen mit der EU. 2

Föderativer Aufbau
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Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Der Bundesrat legte im Mai 2022 seine Botschaft zur Gewährleistung von fünf
geänderten Kantonsverfassungen vor. Er betrachtete alle Verfassungsänderungen als
bundesrechtskonform und beantragte den eidgenössischen Räten deshalb ihre
Gewährleistung.
Der Kanton Bern hatte einen neuen Artikel zum Klimaschutz als Aufgabe von Kanton und
Gemeinden in seine Verfassung aufgenommen. Die Stossrichtung des neuen Artikels
stimmte mit jener der Klimapolitik des Bundes überein.
Im Kanton Glarus war die Verantwortung für die ambulante und die stationäre
Gesundheitsversorgung neu dem Kanton statt wie bisher den Gemeinden zugewiesen
worden. Zudem hatte der Kanton eine Anpassung seiner Gerichtsorganisation
beschlossen, namentlich mit der Schaffung von teilamtlichen Vizepräsidien im
Obergericht und im Kantonsgericht, für die wie für die Präsidien nur noch ausgebildete
Juristinnen oder Juristen wählbar sind. Diese Anpassungen lagen ebenso in der
Autonomie des Kantons wie jene in Appenzell Innerrhoden, wo der Kanton Änderungen
an der Organisation des Zwangsmassnahmengerichts und der Vermittlerämter
vorgenommen hatte.
Der Kanton Tessin hatte in seiner Kantonsverfassung ein neues Sozialziel aufgenommen,
wonach sich der Kanton für die Ernährungssouveränität einsetzen soll. Da die Kantone
grundsätzlich autonom seien, eigene Sozialziele zu formulieren, und die Förderung der
Ernährungssouveränität zudem in dieselbe Richtung weise wie die Ziele des Bundes zur
Lebensmittelversorgung und zur landwirtschaftlichen Produktion, beantragte der
Bundesrat auch für diese Anpassung die Gewährleistung. In die
Organisationsautonomie des Kantons fiel sodann die zweite Tessiner Änderung, mit der
neu ein ausserordentliches obligatorisches Finanzreferendum geschaffen wurde:
Grössere Ausgabenbeschlüsse müssen im Tessin künftig der Stimmbevölkerung
unterbreitet werden, wenn ein Drittel der anwesenden Grossratsmitglieder dies
verlangt.
Ebenfalls in die kantonale Organisationsautonomie fielen die beiden Anpassungen an
der Neuenburger Verfassung: Für die Gemeindeebene führte der Kanton das
Instrument der Volksmotion ein, und Mitglieder der Neuenburger Kantonsregierung
können künftig nur noch insoweit an Sitzungen der Organe des Kantonsparlaments
teilnehmen, als das kantonale Gesetz dies vorsieht. Bemerkenswert an diesen beiden
Änderungen war, dass der Bund erst acht bzw. neun Jahre nach ihrem Beschluss durch
die Neuenburger Stimmberechtigten über ihre Gewährleistung zu befinden hatte; es
handelte sich um die zweite Tranche von «Aufräumarbeiten», nachdem der Kanton es
offenbar versehentlich mehrere Jahre lang versäumt hatte, vorgenommene
Verfassungsänderungen dem Bund zur Gewährleistung weiterzuleiten. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.05.2022
HANS-PETER SCHAUB

Städte, Regionen, Gemeinden

Die Glarner Stimmberechtigten beschlossen an ihrer Landsgemeinde vom 7. Mai eine
radikale Vereinfachung der Gemeindestruktur. Anstelle der bisherigen 25 sollen in
Zukunft nur noch drei Gemeinden bestehen. Die Regierung hatte ursprünglich eine
Reduktion auf zehn Gemeinden vorgeschlagen, da die bestehenden, vorwiegend sehr
kleinen Gemeinden ihre Aufgaben mangels Finanzen und Personal nur noch
ungenügend erfüllen könnten. Das Parlament stimmte diesem Projekt trotz des Protests
der Versammlung der Gemeindepräsidenten zu. Die Landsgemeinde diskutierte den
Vorschlag ausgiebig und hiess dann den Antrag eines Bürgers für die Reduktion auf
bloss drei Gemeinden gut (Das 3-Gemeinden-Modell war von der SP propagiert
worden). Es handelt sich dabei freilich nur um einen Grundsatzbeschluss, der eine
Umsetzung bis Ende 2010 verlangt. Das konkrete Projekt für diese Radikalreform muss
noch ausgearbeitet und einer künftigen Landsgemeinde zum Entscheid vorgelegt
werden. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 07.05.2006
HANS HIRTER

Der Beschluss der Glarner Landsgemeinde vom Vorjahr, aus den bisherigen 25
Gemeinden nur noch drei zu machen, stiess auf Widerstand. Gegner des Projekts
sammelten über 2'000 Unterschriften für eine ausserordentliche Landsgemeinde zu
diesem Thema. Diese fand am 25. November statt und bestätigte bei grosser Beteiligung
mit sehr deutlichem Mehr den auch von der Regierung und vom Parlament
unterstützten Fusionsbeschluss. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 25.11.2007
HANS HIRTER
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Die Glarner Landsgemeinde stimmte dem weiteren Vorgehen bei der Fusion der
bisherigen 25 Gemeinden zu drei neuen Gemeinden zu. Sie genehmigte dazu ein neues
Gemeindegesetz, das den neuen Kommunen weitestgehende Autonomie beim
Entscheid über ihre inneren Strukturen gewährt. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.05.2008
HANS HIRTER

Auch im Berichtsjahr lagen Gemeindefusionen und Eingemeindungen im urbanen Raum
im Trend. Ende 2010 gab es laut Bundesamt für Statistik 2'551 Gemeinden. Ende 2009
waren es noch 2'596 gewesen. Ende 2008 führte die Statistik des Städteverbandes 151
Gemeinden mit mehr als 10'000 Einwohnern auf (2007: 140). Die meisten Fusionen
fanden 2010 im Kanton Tessin statt. Hervorzuheben ist zudem der Kanton Glarus, der ab
1. Januar 2011 nur noch aus drei Gemeinden bestehen wird. Die Stadt Luzern fusionierte
mit der Gemeinde Littau und beherbergt neu 76'000 Einwohner. Im Gegensatz zu
anderen Gemeindezusammenschlüssen im Kanton Luzern wurde jener von Luzern und
Littau vom Kanton nicht mitfinanziert. Allerdings wurden im Berichtsjahr auch
zahlreiche Fusionsprojekte an der Urne verhindert. So scheiterten etwa der
Zusammenschluss von Baden und Neuenhof im Kanton Aargau oder der geplante
Zusammenschluss von acht waadtländischen Gemeinden rund um Coppet zu einer
neuen Grossgemeinde mit über 13'000 Einwohnern am lokalen Widerstand und
mussten aufgeschoben werden. 7

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 20.12.2010
MARC BÜHLMANN

Gemeindefusionen und Eingemeindungen im urbanen Raum lagen im Berichtsjahr
weiterhin im Trend. Ende 2011 gab es laut Bundesamt für Statistik 2'495 Gemeinden.
Ende 2010 waren es noch 2'551. Per 1. Januar 2011 schlossen sich die bisher 25
Gemeinden des Kantons Glarus zu nur noch drei Gemeinden zusammen. Im Kanton
Bern haben sich ebenfalls Gemeinden per Anfang Berichtsjahr vereinigt. Besonders
viele Gemeindezusammenschlüsse gab es im Kanton Waadt per 1. Juni 2011.
Gemeindefusionen werden von einigen Kantonen unterstützt und gelten als wichtiges
Instrument im Standortwettbewerb. Jede sechste Gemeinde soll in
Fusionsverhandlungen stehen und vor allem Kleinstgemeinden wollen sich mit anderen
zusammenschliessen, weil sie Mühe haben, politische Ämter zu besetzen. Die
Gemeinden versprechen sich davon effizientere Verwaltungsstrukturen und die
Nutzung von Synergien. Auch grössere Städte, wie beispielsweise Bern, wären
gegenüber einer Fusion mit den Agglomerationsgemeinden positiv eingestellt. Eine
Expertise der Universität Bern zu Gemeindefusionen rechnet damit, dass in den
nächsten Jahren jede fünfte Gemeinde verschwinden werde. 8

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 12.11.2011
DEBORA SCHERRER

Die Kantone haben sehr unterschiedliche Strategien, was die Unterstützung von
Gemeindefusionen betrifft. Neben steuerlichen Anreizen, wie sie etwa in den Kantonen
Bern und Aargau eingesetzt werden, sind auch Top-Down-Vorgehen im Sinne von
kantonalen Strukturreformen zu beobachten. Die in den letzten Jahren wohl
umfassendste Reform dieser Art wurde im Kanton Glarus mit der Schaffung von nur
noch drei Gemeinden vollzogen. 
Weniger rasant verändert sich der Kanton Graubünden. Die von der Bevölkerung des
Ostschweizer Kantons bereits 2012 und 2014 beschlossene Gebietsreform soll auf den 1.
Januar 2016 in Kraft treten. Dies beschloss die Bündner Regierung Anfang 2015. Die
bestehende, komplexe Struktur aus 39 Kreisen, 14 Regionalverbänden und elf Bezirken
wird dann abgelöst durch elf neue Regionen, die als mittlere Ebene zwischen
Gemeinden und Kanton dienen sollen. 
Der radikalste Vorschlag wurde 2015 im Kanton Schaffhausen diskutiert. Der
Schaffhauser Regierungsrat legte in Beantwortung eines Postulates einen Bericht mit
zwei Varianten für eine Reform der Gemeindestrukturen vor. Ein Vorschlag sah dabei
vor, alle 26 Gemeinden aufzuheben und einen Einheitskanton zu schaffen. Die zweite
Variante sah eine Verringerung der Zahl an Gemeinden auf etwa 10 Einheiten vor. Die
Befürworter der radikalen Variante machten geltend, dass Dienstleistungen besser von
einer einzigen Administration erbracht würden. Die kleinen Gemeinden seien hingegen
nicht einmal mehr in der Lage, genügend Personal für alle politischen Ämter
aufzutreiben. Dies sei auch der Wirtschaft geschuldet: Unternehmen seien immer
seltener bereit, ihre Angestellten für Milizaufgaben freizustellen. Die Gegner der
Reform interpretierten die Idee des Einheitskantons als Angriff auf die direkte
Demokratie. Mit dem Verlust der Gemeindeautonomie gehe die Möglichkeit lokaler und
unmittelbarer politischer Mitsprache verloren. Ein angefordertes Gutachten des
Bundesamtes für Justiz sah keine Einwände gegen einen Einheitskanton. Ein Kanton
müsse keine Gemeinden einrichten; er sei vielmehr autonom in der Organisation seines
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Gebietes. Eine Volksabstimmung über die beiden Vorlagen wurde auf 2016 angesetzt. 9

Per 1. Januar 2016 wies das Bundesamt für Statistik noch 2'294 selbständige Gemeinden
aus – im Vergleich zu 2015 hatte sich die Zahl damit um 30 Gemeinden verringert. Im
Vergleich zu den Vorjahren nahm die Zahl der Gemeinden damit etwas weniger stark ab.
Für 2015 kann denn auch eine durchmischte Bilanz hinsichtlich des Gelingens von
Gemeindefusionen gezogen werden:
Im Rahmen der Verleihung des Demokratiepreises durch die Neue Helvetische
Gesellschaft für den als vorbildhaft bezeichneten Zusammenschluss zwischen Marbach
und Escholzmatt wurde auf die Bedeutung des fortwährenden Einbezugs der
Bevölkerung in die Fusionsplanung hingewiesen. Die Behörden hätten hier viel gelernt
und der sich selbst verstärkende Prozess der Gemeindezusammenschlüsse sei
reibungsloser geworden. Eine Fusion könne deshalb durchaus auch eine Chance für
eine Wiederbelebung des Milizsystems sein, insbesondere in sehr kleinräumigen
Strukturen, wo das Personal für Gemeindeämter zunehmend rarer werde. Erfolgreich
war auch eine Grossfusion im Kanton Tessin, wo sich rund um Bellinzona 13 Gemeinden
zur zwölftgrössten Stadt der Schweiz zusammenschlossen. Der Südkanton tat sich in
den letzten Jahren mit einer eigentlichen Flurbereinigung hervor: Zwischen 2000 und
2015 verschwanden nicht weniger als 110 Gemeinden – Corippo, mit 14 Einwohnern die
kleinste Gemeinde der Schweiz, bewahrte allerdings bisher die Eigenständigkeit. Auch
im Kanton Freiburg stimmte die Bevölkerung von sieben Gemeinden einer neuen
Grossgemeinde zu. Estavayer wird mit rund 9'000 Einwohnern ab 2017 die viertgrösste
Gemeinde im Kanton. 
Freilich stiessen Fusionsprojekte auch 2015 auf Widerstand. Im Sonntagsblick wurde gar
ein Stopp des "Fusions-Unsinns" gefordert. Die Boulevardzeitung wies darauf hin, dass
eine Fusion in den wenigsten Fällen zu versprochenen Kosteneinsparungen führe. In
der Tat wurden 2015 auch einige Fusionspläne von der Stimmbevölkerung lahmgelegt.
So wollte Bellinzona eigentlich zehntgrösste Stadt der Schweiz werden, vier der
ursprünglich 17 Gemeinden stellten sich allerdings quer. Im Kanton Solothurn stimmten
drei der fünf beteiligten Partner rund um Solothurn gegen den als "Top5" bezeichneten
Fusionsplan. Im basellandschaftlichen Fricktal lehnte eine der vier beteiligten Partner
die Fusion ab und auch im Kanton Freiburg wurden im März gleich drei
unterschiedliche Grossfusionsprojekte an der Urne beerdigt. Der Westschweizer
Kanton treibt Gemeindezusammenschlüsse aktiv voran: Neben dem Kanton Tessin (-110)
und dem Kanton Graubünden (-98) sticht Freiburg mit den meisten Gemeindefusionen
zwischen 2000 und 2015 ins Auge (-92). Geplant ist hier auch eine Grossfusion in der
Region La Gruyère mit nicht weniger als 25 Gemeinden. Weniger erfolgreich in ihren
kantonalen Bemühungen waren die Kantone Waadt und Bern, die schweizweit noch
immer die meisten Gemeinden aufweisen. Der Kanton Bern hatte sich zum Ziel gesetzt,
innert 15 Jahren die Zahl an rund 400 Gemeinden auf 300 zu verringern. Ende 2015 gab
es allerdings noch immer 352 eigenständige Kommunen. Auch im Kanton Waadt, der
eher sanfte Anreize setzt, gab es Ende 2015 noch immer 318 Kommunen; 66 weniger als
im Jahr 2000. Mit der Reduktion der 29 Gemeinden auf nur noch drei
Verwaltungseinheiten war 2006 die radikalste Fusionskur im Kanton Glarus
durchgeführt worden. Ähnliche Pläne verfolgt der Kanton Schaffhausen, indem die
Regierung unter anderem die Ersetzung aller Gemeinden durch eine einzige
Zentralverwaltung vorschlug.
Ein Anfang 2015 von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur vorgelegter
"Fusions-Check" will den wirtschaftlichen, demokratiepolitischen und
gesellschaftlichen Veränderungen aufgrund von Fusionen auf die Spur kommen. In
ersten Analysen zeigte sich etwa, dass die politische Partizipation in grösser
gewordenen Gemeinden abnimmt. Fusionen seien deshalb differenziert zu betrachten,
so die Studienleiter. 10

KANTONALE POLITIK
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MARC BÜHLMANN

Am 1. Januar 2022 zählte die Schweiz 2'148 politische Gemeinden. Aufgrund von
Gemeindefusionen hatte die Anzahl Gemeinden seit Januar 2021 damit um 24
abgenommen, seit Januar 2000 insgesamt um 751 Gemeinden.
Gemeindefusionen wurden zwischen dem 2. Januar 2021 und dem 1. Januar 2022 in
den Kantonen Aargau, Freiburg, Tessin und Waadt vollzogen. Eine Besonderheit stellte
dabei die Gemeindefusion in Murten FR dar: Sie umfasste nebst den freiburgischen
Gemeinden Galmiz, Gempenach und Murten auch die bisher zum Kanton Bern gehörige
Gemeinde Clavaleyres. Weil damit die Kantonsgrenzen verschoben wurden, mussten
nebst den beteiligten Gemeinden auch die Kantone Bern und Freiburg sowie die
Bundesversammlung dem Vorhaben ihren Segen erteilen.
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Zwei besonders prominente Fusionsprojekte standen 2021 freilich im Gegenwind: Das
seit 2017 laufende Vorhaben einer Fusion der Stadt Freiburg mit den umliegenden
Gemeinden wurde beerdigt, nachdem eine Konsultativabstimmung im September 2021
in sechs von neun potenziellen Fusionsgemeinden negativ ausgefallen war. Und von den
Gemeinden um die Stadt Bern beschlossen 2021 auch Kehrsatz und Frauenkappelen
den Ausstieg aus den Fusionsabklärungen, nachdem Bolligen und Bremgarten dies
bereits früher getan hatten und Köniz gar nie eingestiegen war. Im Projekt verblieben
somit noch die Stadt Bern und Ostermundigen.
Der Politologe Michael Strebel wies in einem NZZ-Interview indessen darauf hin, dass
solche prominenten Fehlschläge nicht darüber hinwegtäuschen sollten, dass
Fusionsprojekte in der Schweiz «in Abstimmungen eigentlich sehr erfolgreich sind»:
Von rund 440 Fusionsprojekten, die seit der Jahrtausendwende in einer
Schlussabstimmung den Stimmberechtigten der beteiligten Gemeinden vorgelegt
worden seien, seien rund drei Viertel in sämtlichen Gemeinden angenommen worden.
Wie das Beispiel von Freiburg illustriert, schaffen es viele Vorhaben mit schlechteren
Erfolgsaussichten freilich gar nicht bis in eine Schlussabstimmung, sondern scheitern
schon früher. Auswirkungen von Gemeindefusionen seien gemäss Strebel oft bessere
Leistungen für die Bevölkerung (etwa längere Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
oder bessere ÖV-Verbindungen), aber selten finanzielle Einsparungen. Zumindest
kurzfristig führten Gemeindefusionen zudem oft zu einer geringeren Stimmbeteiligung.
Einen solchen negativen Effekt auf die Stimmbeteiligung wies auch eine neue Studie
zum Kanton Glarus nach (Frey et al. 2021), wo die Stimmberechtigten an der
Landsgemeinde 2006 eine besonders weitgehende Gemeindefusion beschlossen
hatten. 11

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Klimapolitik

Les modifications légales nécessaires pour le couplage des système d'échange de
quota d'émission (SEQE) suisse et européen ont été mises en consultation, en même
temps que la révision totale de la loi sur le CO2 et l'approbation de l'Accord de Paris.
Des acteurs du secteur de l'énergie, des organisations de politiques énergétiques, des
organisations des transports publics et privés, des organisations de protection de
l'environnement et des associations faîtières de l'économie ont pris part à la
consultation outre les entités cantonales, communales et les partis politiques.
Le projet de couplage a rencontré un large soutien - tous les cantons sauf Schwyz et
Berne, les commissions et conférences communales, le PBD, le PCS, le PDC, les
Vert'libéraux, le PLR, les associations faîtières de l'économie, les acteurs du secteur de
l'énergie, quelques organisations des transports publics et privés et autres
organisations l'ont approuvé. D'après les partisans, le couplage permettrait à
l'économie suisse d'être sur un pied d'égalité avec ses concurrents directs dans l'UE et
la Suisse aurait ainsi accès à un marché plus liquide des droits d'émission. Sur les 256
avis, 26 participants ont rejeté le projet. Il s'agit des cantons de Berne, de Schwyz, des
Verts, des Jeunes Vert-e-s, de l'UDC, de la SES, des organisations des transports
publics et privés, des organisations de protection de l'environnement et d'autres
organisations. L'efficacité du système européen comme instrument de politique
climatique a été mise en doute en raison des bas prix des droits d'émission. Plusieurs
participants souhaitaient intégrer l'aviation dans le système d'échange afin que ce
secteur réduise également ses émissions. Cette mesure était supportée par 15 cantons
(FR, JU, AR, AI, GR, GL, ZG, ZH, UR, GE, SG, OW, LU, VS, NW), la Conférence
gouvernementale des cantons alpins, la DTAP, l'EnDK, le PS, les Verts, les Jeunes Vert-e-
s, le PDC, le PLR, la SES et les organisations de protection de l'environnement. Elle était
refusée par le Centre Patronal, l'USAM, economiesuisse, l'UP, Aerosuisse et la SIAA. Le
principal argument avancé était que l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) avait déjà proposé des mesures dans ce domaine. Sur la question de l'intégration
des centrales thermiques à combustibles fossiles dans le SEQE, 14 cantons (BL, ZH, UR,
AR, AI, GR, GL, ZG, SG, OW, LU, VS, NW, FR) y étaient favorables. La Conférence
gouvernementale des cantons alpins, la DTAP, l'EnDK, l'UP, Forum suisse de l'énergie,
l'AES, la SES, Swisselectric, les organisations de protection de l'environnement ont
également approuvé la proposition. Finalement, le Centre Patronal, l'USAM, Swissmem,
l'USP et economiesuisse ont proposé que les entreprises puissent demander de sortir
du SEQE ou à y être intégré.
Le Conseil fédéral a pris connaissance de ces résultats. Il présentera un message au
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Parlement pour l'approbation de l'accord sur le couplage des SEQE suisse et
européen. 12

La procédure de consultation a permis de recueillir 256 avis relatifs à la politique
climatique post-2020, particulièrement quant à l'approbation de l'Accord de Paris sur
le climat, la révision de loi sur le CO2 et l'approbation de l'accord sur le couplage des
SEQE suisse et européen. Des acteurs du secteur de l'énergie, des organisations de
politiques énergétiques, organisations des transports publics et privés, organisations
de protection de l'environnement et des associations faîtières de l'économie ont pris
part à la consultation outre les entités cantonales, communales et les partis politiques.
La ratification de l'Accord de Paris récolte un large soutien. Toutefois, les objectifs de
réduction des émissions de CO2 sont plus disputés. La plupart des participants sont
favorables à l'objectif global de réduction des émissions de 50% par rapport à 1990
d’ici 2030. A propos de la répartition des parts de réduction d'émissions entre la Suisse
et l'étranger, une très faible majorité estime que la part à réaliser en Suisse devrait être
plus élevée que celle proposée dans le projet. Les acteurs de l'économie, les
entreprises et un nombre assez important de cantons appellent à la flexibilisation de
ces parts. Finalement, la fixation d'un objectif moyen révèle des avis mitigés. Au sujet
du couplage des SEQE, seul un quart des participants s'y oppose. Du côté des partisans,
un nombre important d'acteurs doutent de l'efficacité du système européen en raison
des prix bas des droits d'émission. D'autres souhaiteraient intégrer l'aviation dans le
SEQE pour que le secteur réduise aussi ses émissions. Pour le projet de révision de la
loi sur le CO2, la hausse du montant maximal de la taxe sur le CO2 perçue sur les
combustibles satisfait la plupart des cantons, presque toutes les commissions,
conférences et associations de communes et quelques partis politiques. Les
organisations de protection de l'environnement voudraient un montant plus élevé que
240 francs ou alors qu'aucun montant maximal ne soit fixé pour pouvoir adapter la taxe
au degré d'atteinte des objectifs. La majorité des participants est favorable au maintien
des exemptions de la taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles, au maintien de
l'obligation de compenser pour les importateurs de carburants, au maintien des
prescriptions relatives aux émissions de CO2  pour les véhicules, au maintien des
activités de formation, d'information au public et de conseil aux professionnels. Un
tiers des participants est pour l'interdiction subsidiaire des chauffages à combustibles
fossiles. La proposition de l'abandon de l'affectation partielle du produit de la taxe sur
le CO2 au Programme Bâtiments, ainsi que l'abandon de l'affectation partielle du
produit de la taxe sur le CO2 au fond de technologie, ne rencontre pas de soutien.
Suite à la procédure de consultation, le Conseil fédéral a pris connaissance des
résultats. Le projet concernant l'approbation de l'Accord de Paris a été transmis au
Parlement dans le cadre d'une procédure accélérée. 13
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